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Die Tennis-Asse der 
Gaensefurther Sportbewe-
gung fackelten nach der 
Lockerung der Coronabe-
dingten Beschränkungen 
nicht lange. Sie gehörten 
zu den ersten Sportlern 
im Salzland, die mit dem 
Training begannen.

Von Tobias Zschäpe
Staßfurt ● Wochenlang herrsch-
te Stille auf dem Tennisplatz 
der Gaensefurther Sportbewe-
gung. Die behördlichen Be-
stimmungen machten nicht 
nur einen Wettkampfb etrieb 
unmöglich, auch ein Training 
war auf Grund der Platzsperren 
nicht möglich. „Nach so lan-
ger Zeit, ohne den Schläger in 
die Hand zu nehmen, juckt es 
einem schon gewaltig in den 
Fingern“, beschrieb es Andy 
Konze von den Gaensefurther 
Herren 50. 

Und so gehörte der Verein zu 
einem der ersten, die die Mög-
lichkeit zur Antragstellung bei 
der Stadt nutzten. Abteilungs-
leiter Reiner Christoph erklär-
te, warum dies möglich war. 
„Wir haben – natürlich unter 
Beachtung der Abstandsrege-
lungen – in den vergangenen 
Wochen unseren Platz auf 
Vordermann gebracht. Win-
terschäden wurden beseitigt, 
sodass man jetzt sagen kann, 
der Platz befi ndet sich in einem 
prächtigen Zustand.“ So konnte 
es nur einen Tag nach Inkraft-
treten der 5. Corona-Eindäm-
mungsverordnung losgehen. 
Die Netze wurden aufgebaut 
und in kleinen Gruppen wech-
selten die Tennisbälle erstmals 
wieder die Seiten. „Im ersten 

Moment ist es schon etwas ko-
misch, darum zu bitten, wie-
der in sein Vereinsdomizil zu 
dürfen“, beschreibt Christoph 
die ungewohnte Situation und 
fügt an: „Es überwiegt aber 
ganz klar die Freude, dass es 
wieder losgeht.“ 

In Gruppen von vier Spie-
lern und einem Übungsleiter 
treff en sich die Gaensefurther 
nun regelmäßig Dienstag und 
Donnerstag auf dem Vereins-
gelände. Dabei kommt ihnen 
zugute, dass den Tennisspie-
lern die weiterhin geltende Ab-

standsregelung vergleichswei-
se wenig ausmacht. „Anders, 
als beispielsweise im Fußball 
oder Handball stehen die Ge-
genspieler beziehungsweise 
Trainingspartner von Natur 
aus sehr weit auseinander, so-
dass man kaum Gefahr läuft, 

gegen die Beschränkungen zu 
verstoßen“, ist Christoph guter 
Dinge, dass schnell wieder ein 
den Umständen entsprechend 
normales Training möglich ist.

Doch wann kann es wieder 
zu Wettkämpfen mit anderen 
Vereinen kommen? Nach den 
Beschlüssen des Tennisver-
bandes Sachsen-Anhalt (TSA) 
wird die kommende Spielzeit 
als „Übergangssaison“ ausge-
tragen. Mannschaften, die auf 
Grund von gesundheitlichen 
Bedenken nicht antreten, ha-
ben keine Strafen zu befürch-
ten. Erst in der folgenden Sai-
son geht es wieder normal 
weiter. Bei den Gaensefurthern 
plant man vorerst jedoch nicht, 
von diesem Recht Gebrauch 
zu machen. „Wir haben vier 
Mannschaften gemeldet, die 
nach jetzigem Stand auch an 
den Start gehen werden“, gibt 
Christoph zu verstehen. Kurz-
fristige Absagen sind aber den-
noch nicht auszuschließen.

Ein großes Problem sieht der 
Abteilungsleiter jedoch bei der 
Anreise zu Auswärtsspielen. 
„Wenn wir mit vier Spielern 
auswärts antreten, müssten 
alle vier mit ihrem eigenen 
Auto anreisen. Das wird ge-
rade bei langen Fahrten wie 
beispielsweise nach Osterburg 
problematisch“, gibt er zu be-
denken. „Im besten Fall muss 
dafür noch eine Lösung gefun-
den werden, sonst könnte dies 
ein Grund für etliche Absagen 
werden.“

Doch bis es soweit ist, wol-
len sich die Tennis-Asse der 
Gaensefurther Sportbewegung 
auf der heimischen Anlage am 
Schwanenteich fi t halten, ge-
treu dem Motto „Wer rastet, der 
rostet“.

Es juckt wieder in den Fingern
Tennis Gaensefurther Sportbewegung ist zurück im Training / Sportgelände in tadellosem Zustand

Die Abstandsregelung ist kein Problem für die Tennisspieler der Gaensefurther Sportbewegung. Sie zögerten keine Sekunde nach der gegebenen Öffnung ihrer gepflegten Ver-
einsanlage, um gleich wieder aktiv zu werden.  Foto: Falk Rockmann

Andy Konze von den Herren 50 der Gaensefurther Sportbewegung konnte es kaum erwarten, den Ten-
nisschläger wieder in die Hand zu nehmen. Archivfoto: Dennis Uhlemann

Staßfurt (fk o/tzs) ● Die gemein-
sam erarbeiteten Übergangs-
regelungen des Deutschen Vol-
leyball Verbandes (DVV) und 
des Deutschen Olympischen 
Sportbundes gelten als Vorga-
ben in der Umsetzung eines 
Trainingsbetriebes. Des Wei-
teren hat der DVV Handlungs-
empfehlungen zur Ausübung 
des Volleyballsports mit Stand 
vom 5. Mai 2020 herausgege-
ben. Keineswegs geht es bei 
diesen Empfehlungen aktuell 
um Wettkämpfe und (Beach-)
Volleyball-Sport, sondern um 
eine schrittweise Aufnahme 
eines sportartspezifi schen 
Trainings in einer Übergangs-
zeit. Erst in späteren Locke-
rungsschritten wird sich der 

Sport mit Bewegungsangebo-
ten in der Halle auseinander-
setzen und dabei ebenso wie 
bisher als Handlungsmaxime 
stets im Blick haben, die Risi-
ken zu minimieren.

Die erarbeiteten Übergangs-
regelungen sind reine Empfeh-
lungen für ein Sporttreiben, 
um den Volleyball-Sportlern in 
Deutschland eine Möglichkeit 
an die Hand zu geben, dass sie 
in einem gewissem Umfang 
überhaupt wieder Sport treiben 
können, der der eigentlichen 
Sportart Volleyball zumindest 
etwas nahekommt. Eine Aus-
übung im Wettkampfmodus 
ist weiterhin noch nicht vor-
gesehen. Die Vereine stellen die 
Belehrung und Weitergabe der 

Informationen an die Sportler 
sicher. 

Folgende generelle Leitlini-
en sind hierzu zu beachten:
- Alle Sportler bestätigen die 
Kenntnis der Sonderregeln und 
der besonderen Fürsorgepfl icht
- Kein Körperkontakt
- Abstand von mindestens zwei 
Metern zueinander einhalten
- Duschen und Umziehen nach 
dem Training zu Hause

„Wir bitten unsere Vereine, 
die Umsetzung unbedingt zu 
beachten. Die Gesundheit aller 
Beteiligten sowie die Eindäm-
mung der COVID-19-Pandemie 
müssen weiterhin oberste Pri-
orität besitzen“, so Anja Bech-
mann vom Volleyball Verband 
Sachsen-Anhalt.

Schrittweise zurück ins Training
Volleyball DVV und DOSB beschließen Übergangsregelungen

Meldungen

Vereinsleben ● Atzendorf (gdö/tzs) 
Die Vereinsmitglieder der ZLG 
Atzendorf führen am 22. Mai 
2020 ab 10 Uhr einen Arbeits-
einsatz auf dem vereinseige-
nen Sportplatz durch. Unter 
Beachtung der Abstandsre-
gelung soll der Fußboden im 
Jugendcontainer mit Platten 
belegt und Grünpfl ege- und 
Aufräumarbeiten durchge-
führt werden.

Arbeitseinsatz bei 
der ZLG Atzendorf

Wann die Volleyballerinnen des VC 97 Staßfurt um Marie Hesse (Mitte) und Juliane Ruhnow (rechts) 
wieder um Punkte kämpfen können, steht aktuell noch in den Sternen. Foto: Archiv

Fußball ● Neugattersleben (red) 
Der nächste Trainerlehrgang 
des FSA zur Erlangung der 
B-Lizenz vom 2. bis 19. Juli 
in Neugattersleben ist bereits 
vor Anmeldeschluss am 21. 
Mai 2020 ausgebucht. Die 
nächste Möglichkeit, diese 
Lizenz im FSA zu erlangen, 
bietet sich Interessenten im 
Zeitraum vom 7. September 
bis 13. Oktober, ebenfalls in 
Neugattersleben. Anmelde-
schluss für diesen Lehrgang 
ist am 27. Juli. Allerdings sind 
auch dafür nur noch wenige 
Plätze frei.

Weitere Informationen 
unter: www.fsa-online.de

Lehrgang frühzeitig 
ausgebucht

➡

Der Blick über 
den Tellerrand

Laufsport ● Bad Bodenteich (srü) 
Nicht nur in Sachsen-Anhalt, 
sondern auch bei unseren 
Nachbarn wird die Liste der 
abgesagten Veranstaltungen 
immer länger. Im Landkreis 
Uelzen wurde nun der für den 
7. August geplante 25. See-
parklauf abgesagt.

Uelzener Seeparklauf 
ebenfalls abgesagt

Leseraktion

Sport ● Salzlandkreis (red) Das 
aktuelle Sportgeschehen in 
Deutschland ruht aufgrund 
der Corona-Krise. Zeit, um 

einen Blick 
ins Archiv zu 
werfen. Dafür 
möchten 
wir Sie, liebe 
Leser, mit ins 
Boot holen. 
Haben Sie Fo-
tos vom Sport 

im Salzlandkreis aus früheren 
Zeiten, oder alte Bilder von 
heute noch aktiven Kickern, 
Handballern, Reitern, Tisch-
tennisspielern, Leichtathle-
ten oder anderen Sportlern, 
welche diese in ihren Anfän-
gen zeigen? Wir freuen uns 
über Ihre Fotos, versehen mit 
einem Hinweis, wer darauf zu 
sehen ist und ein paar kurze 
Stichpunkte als Hintergrund-
information dazu. Die Besten 
werden wir dann in einer der 
kommenden Volksstimme-
Ausgaben veröff entlichen. 

Bitte senden Sie Ihre 
Vorschläge per E-Mail 

an folgende Adresse: 
stassfurt.sport@pa-kuess-
ner.de

Wer hat noch 
Fotos aus der 
Vergangenheit?

Aktion

Fotos
von damals

➡

Staßfurt ● (tko/eb/sza) Nach der 
5. SARS-CoV-2-Eindämmungs-
verordnung ist es nach § 8 ge-
stattet, Sportanlagen im Freien 
zu nutzen - auch für die Schüt-
zen. Nach einem Gespräch zwi-
schen dem Landesschützen-
verband Sachsen-Anhalt und 
dem Minister für Inneres und 
Sport, Holger Stahlknecht, sind 
Schießstätten, die als off ene 
Schießstände eingestuft sind, 
als Sportanlage im Freien zu 
betrachten. Die Einstufung der 
Schießstände ist der behörd-
lichen Betriebserlaubnis oder 
des Berichtes der letzten Regel-
überprüfung zu entnehmen. 

Bogenschießplätze sind 
wieder nutzbar

Auch Bogenschießplätze im 
Freien können wieder genutzt 
werden. Geschlossene und teil-
gedeckte Schießstände müssen 
geschlossen bleiben. Entspre-
chend des Bundesanzeigers 
BAnz AT 23. Oktober 0.2012 
B2 werden vier Bauarten von 
Schießständen unterschieden.

Das Schießen ist derzeit unter 
Beachtung der unten aufgeführ-
ten Voraussetzungen erlaubt:

• Off ene Schießstände ohne 
Umschließungen. Hierzu zäh-
len zum Beispiel off ene Schrot-
schießstände sowie Biathlon- 
und Field-Target-Anlagen.

• Off ene Schießstände mit 
Umschließung des Schützen-
standes. Bei dieser Bauart ist 
der Schützenstand bis auf die 
Ausschuss- bzw. Schießbahn-
seite durch Bauteile allseitig 
umschlossen (Teileinhausung 
der Schießbahn bis 4,99 Meter 
ab Feuer-/Schießlinie gilt als 
off ener Schießstand).

Das Schießen ist auf den folgen-
den Schießständen weiterhin 
nicht erlaubt:

• Off ene Schießstände mit 
teilweiser Umschließung der 
Schießbahn. Bei dieser Bau-
art, auch als „teilgedeckter 
Schießstand“ bezeichnet, be-
steht neben der Umschließung 
des Schützenstandes zusätz-
lich eine Teileinhausung der 
Schießbahn über fünf Meter 
Länge (ab Feuer-/Schießlinie) 
hinaus (Nummer 4.6).

• Geschlossene Schießstän-
de (RSA). Diese Schießstände 
sind allseitig umschlossen. In 
Schussrichtung müssen die 
baulichen Umschließungen 
durchschusssicher ausgeführt 
sein (Nummer 5).

Wichtig ist hierbei aller-
dings die Einhaltung aller in §8 
der 5. Verordnung zur Eindäm-
mung aufgeführten Voraus-
setzungen für den Betrieb der 
Sportanlagen. Zudem bedarf 
die Nutzung von Sportanlagen 
im Freien auch der Zustim-
mung des Trägers der Anlage.

Schützen 
kehren zurück
Sportschießen Plätze 
im Freien nutzbar


